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Visumpflicht für Staatsangehörige Georgiens, dieVisumpflicht für Staatsangehörige Georgiens, die
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Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union
entbietet dem Generalsekretariat der Europäischen Kommission ihre Emp-
fehlung und beehrt sich, Bezug zu nehmen auf die Notifikation der Kom-
mission vom 9. März 2026, welche in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs.
2 der Vereinbarung vom 22. September 2011 zwischen der Europäischen
Union sowie der Republik Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem
Königreich Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die
Beteiligung dieser Staaten an der Arbeit der Ausschüsse, die die Europäische
Kommission bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse in Bezug
auf die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz-
stands unterstützt, erstellt wurde, und in der die folgende Durchführungs-
verordnung der Kommission notifiziert wurde:
- Durchführungsverordnung der Kommission vom 6.3.2026 über die vor-

übergehende Aussetzung der Befreiung von der Visumpflicht für Staats-
angehörige Georgiens, die Inhaber von Diplomaten-, Dienst- oder
Amtspässen sind1

Gemäss Art. 5 Abs. 3 der oben genannten Vereinbarung i.V.m. Art. 5
des Protokolls zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Europäischen
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands informiert die Mission des
Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union hiermit das Gene-
ralsekretariat der Europäischen Kommission, dass das Fürstentum Liech-
tenstein den Inhalt der oben genannten Weiterentwicklung akzeptiert und
soweit erforderlich in seine innerstaatliche Rechtsordnung umsetzen wird.
Dieser Notenaustausch tritt am Datum dieser Antwortnote in Kraft.
Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union
benützt die Gelegenheit, um das Generalsekretariat der Europäischen Kom-
mission ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
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1 Durchführungsverordnung (EU) 2026/496 der Kommission vom 6. März 2026 über die
vorübergehende Aussetzung der Befreiung von der Visumpflicht für Staatsangehö-
rige Georgiens, die Inhaber von Diplomaten-, Dienst- oder Amtspässen sind (ABl. L,
2026/496, 6.3.2026)

Zusammenarbeit der Polizeibehörden 0.362.380.249

Fassung: 13.04.2026 3


